Öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räumen     (Stand: 01.11.98/M7a)





Für öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räumen gelten die allgemeinen Ausführungen in Merkblatt 7, Versammlungsrecht ebenfalls.





Öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räumen:


Eine solche Versammlung kann gemäß § 5 VersammlG nur im Einzelfall  und nur unter folgenden Voraussetzungen verboten werden:


Aufgrund des § 1 Abs. 2 VersammlG (siehe Merkblatt M7, Versammlungsrecht)


Der Veranstalter oder Leiter gewährt Personen zutritt, die Waffen (oder Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet sind) mit sich führen.


Wenn Tatsachen festgestellt sind, daß der Veranstalter oder sein Anhang einen gewalttätigen oder aufrührerischen Verlauf anstreben.


Wenn Tatsachen festgestellt sind, daß der Veranstalter oder sein Anhang Ansichten vertreten oder Äußerungen dulden werden, die ein Verbrechen oder ein von Amts wegen zu verfolgendes Vergehen (§ 130 StGB/Auschwitz u.a.) zum Gegenstand haben.





Aus dem Wortlaut (nur im Einzelfall) ergibt sich, daß generelle Versammlungsverbote unzulässig sind, dies gilt auch für Versammlungen unter freiem Himmel (Art. 8 GG iVm § 15 VersammlG). Vor einem Verbot sind als weniger einschneidende Maßnahmen Auflagen zu erteilen. Ein Verbot ist ein Verwaltungsakt, der gemäß §§ 68, 42 VwGO angegriffen werden kann (siehe auch Merkblatt 3, Fortsetzungsfeststellungsklage). Bestimmte Personen können in der Einladung von der Teilnahme ausgeschlossen werden, nicht aber Pressevertreter (§ 6 VersammlG). Jede öffentliche Versammlung muß einen Leiter haben (§ 7 VersammlG). Der Leiter kann sich der Hilfe volljähriger Ordner bedienen, diese dürfen nicht bewaffnet sein, müssen durch eine weiße Armbinde kenntlich gemacht werden, die nur die Bezeichnung „Ordner“ tragen darf. Auf Anfrage der Polizei muß die Zahl der Ordner bekanntgegeben werden, diese kann die Zahl der Ordner angemessen beschränken (§ 9 VersammlG). Die Versammlungsteilnehmer sind verpflichtet, den Weisungen des Leiters und der Ordner Folge zu leisten (§ 10 VersammlG). Grobe Störer können ausgeschlossen werden (§ 11 VersammlG). In die Versammlung entsandte Polizeibeamte haben sich dem Leiter zu erkennen zu geben, ihnen muß angemessener Platz eingeräumt werden (§ 12 VersammlG).Wenn tatsächliche Anhaltspunkte für erhebliche Gefahren vorliegen, dürfen durch die Polizei Bild- und Tonaufnahmen von den Versammlungsteilnehmern angefertigt werden (§ 12a VersammlG). Unter den selben Voraussetzungen wie beim Verbot kann eine laufende Versammlung aufgelöst werden; die Teilnehmer haben sich dann sofort zu entfernen (§ 13 VersammlG). Wird dem nicht gefolgt, kann ein Platzverweis ausgesprochen werden, wer einer dreimaligen Aufforderung nicht folgt, begeht eine Ordnungswidrigkeit (§ 113 OWiG).
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